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Suggestion for amendment of Article : III-47

By Ms / Mr : Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann

Status : - Member - Alternate

Artikel III-47 (ex-Artikel 81)

(1) ...

(2) ...

(3) Absatz 1 kann jedoch für nicht anwendbar erklärt werden auf

a) Vereinbarungen oder Gruppen von Vereinbarungen zwischen Unternehmen,

b) Beschlüsse oder Gruppen von Beschlüssen von Unternehmensvereinigungen,

c) aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen oder Gruppen von solchen, die unter

angemessener Beteiligung der Verbraucher an dem entstehenden Gewinn zur Verbesserung

der Warenerzeugung oder -verteilung oder zur Förderung des technischen, oder

wirtschaftlichen oder ökologischen Fortschritts beitragen, ohne dass den beteiligten

Unternehmen

i) Beschränkungen auferlegt werden, die für die Verwirklichung dieser Ziele nicht

unerlässlich sind, oder

ii) Möglichkeiten eröffnet werden, für einen wesentlichen Teil der betreffenden Waren den

Wettbewerb auszuschalten.



Explanation (if any) :


	Artikel III-47 (ex-Artikel€81)

